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339 elsrmheru
Dezember

Vadischer Landtag .

* Karlsruhe , 9 . Dez . . 11 . öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey . Zur Ergänzung unseres Berichts vom Heutigen
haben wir nachzutragen :

Das Sekretariat verliest folgende neue Eingaben :
1 . Vorstellung der Bahnmeister der Großh . badischen

Staatseisenbahnen , die Klassifikation und Gehaltsordnung
des Beamtengesetzes betr .

2 . Vorstellung der Feuerversicherungsbank für Deutsch¬
land zu Gotha , betr . ihre Veranlagung zur Einkommen¬
steuer und Gewerbesteuer .

3 . Bitte des Friedrich Wink II . von Handschuchsheim
um Genehmigung einer Entschädigung .

4 . Bitte der Beamten der Kreisstadt Offenburg um
Einreihung letzterer in die I . Ortsklasse .

Der Präsident theilt dem Hause mit , daß seitens des
Kaufmännischen Vereins eine Anzahl Eintrittskarten zu
einem am 9 . d . M . stattfindenden Vortrag zur Verfü .

gung gestellt worden seien .
Als Berichterstatter der PetitionLkommission erhält das

Wort der Abg . v . Bodman . — Mit Eingabe vom
10 . März 1891 richtete Prediger Staudenmayer ein von
ihm und 3 Mitgliedern der 144 Erwachsene zählenden
freien lutherischen Gemeinde Sperlingshof - Eisingen Unter¬
zeichnete gedruckte Petition an die Zweite Kammer , welche
das Motto trägt :

'
„ Gezwungener Eid ist Gott selbst leid "

und mit der Bitte schließt , daß den Mitgliedern der
evangelisch - lutherischen Gemeinde ungeänderter Augsburger
Konfession , welche ihren Sitz dermalen auf dem Sper¬
lingshofe , Gemeinde Eisingen , hat , wo nicht durch ein
Ausnahmegesetz , so doch auf dem Verwaltungswege je¬
weils gestattet werde , bei den Verpflichtungseiden ,
vornehmlich bei dem Huldigungs - und Fahneneide vor
der öffentlichen Eidesabnahme die Erklärung zu Protokoll
geben zu dürfen : „ Ich bin bereit , den vorgeschriebenen
Eid augenblicklich zu leisten , wofern ich mich durch den¬
selben nur innerhalb der von Gottes heiligem Worte ge¬
zogenen Schranken zur Befolgung der Gesetze verpflichte .

"

Zur Begründung der vorgetragenen Bitte wird darauf
hingewiesen , daß das erste und vornehmste Gottesgebot
laute : „ Ich bin der Herr , dein Gott , du sollst nicht
andere Götter haben neben mir . " Es wäre daher konse¬
quenter Weise eine Abgötterei , wenn man irgend einer
Kreatur das Verrrauen , die Ehre , den Gehorsam gelobte ,
den Gott der Herr für sich allein von seinen Geschöpfen
fordere . Es sei ferner verboten , in falschen, unmöglichen
und ungewissen Dingen zu schwören . In die Klasse
der ungewissen Dinge gehöre aber auch die staatliche
Verfassung mit ihrem ganzen Komplexe der wechselnden
Gesetze und Verordnungen . Wie viele von allen denen,
die zur Huldigung aufgefordert werden , kennen auch nur
oberflächlich die Verfassung , auf welche sie verpflichtet
werden sollen ? Ferner sei es dem Einzelnen unmöglich ,
sich bezüglich der gesetzlichen, für das bürgerliche und
religiöse Leben maßgebenden Bestimmungen erst zu ver¬
sichern, ob sie durchweg und in jeder Beziehung mit dem
Geiste des Evangeliums und den Grundsätzen des christ¬
lichen Glaubens so im Einklänge stehen , daß ein Christ
ohne Bedingung und ohne Bedenken sich durch dieselben
unter allen Umständen in seinem ganzen Thun und Lassen,
etwa auch in seinem kirchlich-religiösen Verhalten , dürfte
gebunden und verpflichtet erachten .

Der Berichterstatter führt aus , daß die vorliegende
Bittschrift dadurch veranlaßt worden sei , daß in den
Amtsbezirken Durlach und Pforzheim einige Angehörige
der genannten Religionsgemeinschaft sich geweigert hätten ,
den Huldigungseid in der vorgeschriebenen Form zu
leisten, und deshalb zum Theil zu Geldstrafen verurtheilt
worden seien. Die Kommission , welche bei der Heiligkeit
des Eides und der prinzipiellen Wichtigkeit der bean¬
tragten , nicht die Betheuerungsformel , sondern das Wesen
der Gehorsamsverpflichtung berührenden Aenderung das
mit Gewissensbedenken motivirte Anliegen der Gesuch¬
steller einer eingehenden Prüfung unterworfen habe , habe
dasselbe theils als unstatthaft , weil an die unzuständige
Stelle gerichtet , theils als sachlich unbegründet erachten
müssen, und zwar aus ganz den gleichen Gründen , aus
welchen die Hohe Kammer bereits in der Sitzung vom
19 . Dezember 1877 auf den Bericht des Abg . Bär über
eine ähnliche Petition derselben lutherischen Gemeinde zur
Tagesordnung übergegangen sei . Insoweit nämlich eine
Aenderung des Fahneneides begehrt werde , stehe einem
solchen Begehren schon die Rekchsverfassunz und die Mi¬
litärkonvention entgegen , wonach dem Soldaten unbe¬
dingter Gehorsam gegen die Befehle des Kaisers zur
Pflicht gemacht werde . Es entziehe sich sonach die Dis¬
kussion über eine etwaige Aenderung des nach Ansicht
der Kommission übrigens mit vollem Rechte in der Reichs -

Verfassung vom Soldaten verlangten Eides des unbe¬
dingten Gehorsams gegen die Befehle des Kaisers der
Zuständigkeit des Hohen Hauses , da zu einer Aenderung
der Reichsverfassung nur die Reichsrezierung und der
Reichstag zuständig seien.

Auch die beantragte , nur bedingungsweise Leistung des
Diensteides durch die öffentliches Diener habe die
Kommission als mit dem öffentlichen Dienste schlechter¬
dings unvereinbar und daher durchaus unzulässig ange¬
sehen. Denn eine Unterordnung des Gesetzes unter das

subjektive Ermessen eines zum Vollzüge des Gesetzes be¬
stimmten und freiwillig in dieses vertragsmäßige Dienst -
verhältniß getretenen öffentlichen Dieners wäre eine
Brachlegung jeder gesetzlichen Staatsgewalt und eine
schwere Gefährdung jeden Rechtszustandes .

Die endlich gegen die bedingungslose Leistung des
Huldigungseides vorgebrachten Gründe könnten nicht
als stichhaltig angesehen werden . Wenn es auch wohl
richtig sei , daß weitaus die meisten der Huldigungspflich¬
tigen -den Inhalt der Verfassung nicht kennen , so sei diese
Unkenntniß wohl auch bei dem größten Theil der Staats¬
bürger hinsichtlich des Inhalts der einzelnen Gesetze vor¬
handen , ohne daß dadurch die Rechtsverbindlichkeit der
Gesetze für dieselben in Frage gestellt werden könnte .
Treue der Verfassung und Gehorsam dem Gesetze gehörten
unbestritten zu den.allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten .
Der Huldigungseid lege also den Schwörenden keine neuen
Pflichten auf , sondern bekräftige nur die ohnehin be¬
stehenden allgemeinen Bürgerpflichten . Auch sei der Hul¬
digungseid nicht erst durch Gesetz vom 7 . Juni 1848 ,
sondern schon durch das VI . Konstitutionsedikt vom Jahre
1807 eingeführt und es vermöchten die Gesuchsteller selbst
nicht zu behaupten , daß die ihrer Gemeinde angehörenden
Huldigungspflichtigen jemals vor dem Jahre 1877 , der
Zeit ihrer ersten Petition , oder seither wieder aus reli¬
giösen Bedenken die Leistung des Huldigungseides ver¬
weigert hätten ; es sei daher nicht recht ersichtlich , weß -
halb sie dies jetzt thäten . Mit Recht könne man auch die
Gesuchsteller daraus Hinweisen, daß die Angehörigen aller
anderen religiösen Bekenntnisse , die es wohl mit dem Eide
nicht weniger gewissenhaft nähmen , den Huldigungseid
ohne Gewissensbedenken leisten . Im Interesse der allge¬
meinen Rechtsordnung könne sich kein Staat darauf ein¬
lassen , die Anerkennung und Rechtsverbindlichkeit seiner
Gesetze von dem subjektiven Ermessen der einzelnen Unter -
thanen und von deren Auslegung über die Vereinbarkeit
der Gesetze mit ihren religiösen Anschauungen abhängig
machen zu lassen . Wenn sich die Petenten am Schluffe
ihrer Eingabe auf die den Mennoniten gewährte Ver¬
günstigung beriefen , so sei dem entgegenzuhalten , daß
diese durch das badische Gesetz vom 5 . Juni 1860 , die
Betheuerung der Mennoniten an Eidesstatt betr . , sowie
den 8 446 der Reichscivilprozeßordnung getroffene Ein¬
richtung den Inhalt des Eides in keiner Weise berühre ,
sondern lediglich die Betheuerungsformel betrifft .

Aus diesen Gründen sei die Kommission einstimmig zu
dem Anträge gelangt , es sei über die Petition der freien
altlutherischen Gemeinde zu Sperlingshof - Ersingen zur
Tagesordnung überzugehen .

(Diesem Anträge entsprach das Haus , wie schon be¬
richtet , einstimmig . )

Der Antrag des Abg . Heimburger u . Gen ., die Kam¬
mer wolle an Großh . Regierung das Ersuchen stellen :
Großh . Regierung wolle in dem Bundesrath ihren Ein¬
fluß dahin geltend machen, daß dem Entwurf der künftigen
Militärstrafprozeßordnung das Prinzip der Mündlichkeit
und Oeffentlichkeit zu Grunde gelegt werde , wird von
dem Abg . Muser wie folgt begründet :

Der Einbringung des vorliegenden Antrags in diesem
Hause können seines Erachtens konstitutionelle Bedenken
nicht entgegenstehen . Niemand werde der Volksvertretung
das Recht bestreiten wollen , der Regierung die Wünsche
des Volkes an 's Herz zu legen , welche dasselbe im Bun¬
desrath thatkräftig befürwortet sehen möchte . Er dürfe
wohl die Hoffnung hegen , daß das Hohe Haus wie die
weitesten anderen Kreise den Inhalt des Antrages billige
und sich letzterem einmüthig anschließe , sowie daß die
Großh . Regierung denselben im Bundesrathe zu dem
ihrigen machen werde . Die Frage , um welche es sich
hier handle , sei in hervorragendem Maße eine solche der
Allgemeinheit und des öffentlichen Rechtsbewußtseins ; man
sehe deßhalb ihrer Lösung allerseits mit der größten
Spannung , aber auch mit einem gewissen Gefühle ernster
Befürchtung entgegen, weil man alle Veranlassung habe ,
der Reichsregierung gegenüber in dieser Sach « «in P«- -
wisses Mißtrauen zu hegen . Schon im Äovember 1890
habe in Berlin die Kommission zur Berathung des Ent¬
wurfes einer allgemeinen deutschen Strafprozeßordnung
getagt , ohne daß bis jetzt über das Ergebniß dieser Ver¬
handlungen etwas in die Oeffentlichkeit gedrungen sei .
Diese unheimliche Geheimhaltung gebe der Bermuthung
Raum , daß man eine öffentliche Diskussion verhindern
wolle . Hoffentlich werde der Reichstag seinem Unwillen
über ein derartiges Verfahren Ausdruck geben . Gerade
diese Frage , die durchaus keine militärische , sondern in erster
Linie eine allgemeine Rechtsfrage sei, bedürfe einer gründ¬
lichen Erörterung in der Oeffentlichkeit ; die Mängel unserer
Militärstrafprozeßordnung seien schon längst allgemein an¬
erkannt und man dürfe sich billig wundern , daß nicht
schon lange allseitig Protest dagegen erhoben worden , daß
gerade unser Militärstrafverfahren hinter der Entwicklung
unserer übrigen Rechtszustände in einer auffallenden
Weise zurückgeblieben und zurückgehalten worden sei.
Niemand werde bestreiten wollen , daß gerade der
Staatsbürger im Soldatenrocke , dem mit ganz besonderen
Machtbefugnissen ausgestattete Vorgesetzte gegenüber
stünden , mindestens dieselben Rechtsgarantien besitzen
müsse , wie die übrigen Staatsbürger . Diesen An¬
forderungen genüge jedoch die im Verordnungswege ein¬
geführte , zur Zeit im größten Theil des Deutschen

Reiches in Geltung befindliche preußische Militärstraf¬
prozeßordnung vom 3 . April 1845 in keiner Weise . Es
könne hier natürlich nicht seine Aufgabe sein , eine um¬
fassende Kritik an derselben zu üben, sondern er müsse sich
darauf beschränken , diejenigen grundsätzlichen großen
Gesichtspunkte hervorzuheben , deren Verwerthung in der
künftigen Militärstrafprozeßordnung zu erstreben sei. Es
sei hierbei nur zu wünschen , daß diese Bestrebungen auch
von denjenigen unterstützt werden , welche bisher allen
militärischen Einrichtungen gegenüber eine gewisse zag¬
hafte Aengstlichkeit zur Schau getragen hätten . Daß
man auch mit anderen Grundsätzen im Militärstrafver¬
fahren gute Erfolge erzielen könne , ohne die militärische
Disziplin zu lockern, und daß man dem nationalen Ein¬
heitsgedanken große Opfer bringen könne , ohne mehr
aufzugeben als nöthig und ersprießlich sei , beweise das
Beispiel Bayerns , welches Land an Tüchtigkeit seines
Heeres und Reichstreue keinem anderen Bundesstaat
nachstehe . Die bayerische Militärstrafprozeßordnung vom
29 . April 1869 , revidirt durch Gesetz vom 28 . April 1872 ,
beruhe im wesentlichen auf denselben Grundlagen wie
unsere bürgerlichen Strafprozeßordnungen , insbesondere
finde sich in derselben auch der Grundsatz der Oeffentlich¬
keit und Mündlichkeit des Verfahrens , die Einrichtung
ständiger Gerichte , des Anklageverfahrens , sowie einer
zweckmäßigen Vertheidigung durchgeführt . Alle diese
genannten , nunmehr allgemein anerkannten Garantien
einer gründlichen und zuverlässigen Erforschung des Sach¬
verhaltes fehlten in der geltenden preußischen Militär¬
strafprozeßordnung . Redner gibt eine kurze Darstellung
des nach der letzteren stattfindenden Strafverfahrens .

Die Einführung der Mündlichkeit und Oeffentlichkeit
erscheine als ein unbedingtes Erforderniß , da der Bürger
unter der Waffe wie jeder Staatsbürger einen Rechts¬
anspruch auf alle Kautelen besitze , welche der moderne
Kulturstaat zur Handhabung eines allseitig gerechten Ge¬
richtsverfahrens geschaffen habe . Wenn er auch nicht
behaupten wolle , daß die Heimlichkeit unseres Militär¬
strafverfahrens in unmittelbarem Zusammenhangs stehe
mit den leider nicht seltenen Soldatenmißhandlungen , so
glaube er doch an einen mittelbaren Konnex . Die Be¬
strafung wegen solcher Soldatenschindereien würde doch
wohl manchmal unter der Kontrole der öffentlichen Mei¬
nung härter ausfallen , als es zur Zeit geschieht, und eine
schärfere Ahndung als gute Präventivmaßregel wirken .

Er gehe noch einen Schritt weiter und halte es für
angezeigt , daß nur die rein militärischen Vergehen vor
die Militärgerichte gebracht werden sollen , während bei
anderen Delikten , z . B . einem gewöhnlichen Diebstahl ,
Betrug u . s . w . . Jeder von dem ordentlichen bürger¬
lichen , mit allen Rechtsgarantien versehenen Gerichte ab -
zuurtheilen sei . Wenn sich das Haus dem Anträge an¬
schließe , so habe es wenigstens Alles gethan , was in
seiner Macht liege ; hoffentlich werde auch der deutsche
Reichstag nicht im Zweifel sein , welche Stellung er als
Vertreter des deutschen Volkes im neunzehnten Jahr¬
hundert in dieser Frage einzunehmen habe .

Abg . KMer spricht sich für den Antrag aus , hätte
aber gewünscht , daß sich der Vorredner einiger Anspie¬
lungen auf das Zustandekommen der Militärkonvention
mit Preußen , sowie auf das Vorgehen der nationallibe¬
ralen Partei enthalten hätte . Die Militärkonvention sei
durch das patriotische Verhalten des Fürsten und des
badischen Volkes zu Stande gekommen und es gereiche
Allen , die hierdurch zur Herbeiführung der Einheit im
Deutschen Reiche mitgewirkt hätten zur Ehre . Bon der
Furchtsamkeit gegenüber militärischen Verhältnissen « sei
ihm nichts bekannt . Auch er sei der Ansicht , daß man
bei aller Pietät doch nicht veraltete werthlose Einrich¬
tungen , wie sie unsere jetzige Militärstrafprozeßordnung
allerdings aufweist, konserviren solle. Gerade das Deutsche
Reich mit seinem Volksheer bedürfe eines den modernen
Rechtsanschauungen entsprechenden, auf liberalen Grund¬
sätzen aufgebauten Strafgesetzgebungswerkes . Auf der
andern Seite müsse aber das Militärstrafverfahren auch
den besonderen Verhältnissen des militärischen Lebens
entsprechen , nur bei weiser Schonung der militärischen
Grundelemente könne ein tüchtiges schlagfertiges Heer er¬
halten bleiben , nur dann vermöge man mit Ruhe dem
etwaigen Andringen äußerer und innerer Feinde , seien
letztere Anhänger der Sozialdemokratie oder eine andere
den gewaltsamen Umsturz beabsichtigende Partei , entgegen¬
setzen . Die von dem Abg . Muser versuchte Scheidung
in militärische und bürgerliche Vergehen werde wahr¬
scheinlich im einzelnen Falle kaum durchführbar sein .

Abg . v. Luul . erklärt sich mit der Tendenz des An¬
trages und den darin niedergelegten Prinzipien einver¬
standen , wenn er auch der von dem Abg . Muser gegebe¬
nen Begründung nicht in allen Punkten zuzustimmen ver¬
möge . Die Hauptschwierigkeit , über welche sich der Ab¬
geordnete Muser nicht genügend ausgesprochen habe ,
scheine ihm darin zu liegen , wie weit die Einführung
der Oeffentlichkeit im Militärstrasverfahren ausgedehnt
werden solle . Auch im bürgerlichen Strafverfahren sei
ja die Oeffentlichkeit keineswegs eine unbeschränkte ; ge¬
rade die Besonderheit der militärischen Verhältnisse könne
in manchen Fällen eine Beschränkung der Oeffentlichkeit
wünschenswerth erscheinen lassen. (Schluß folgt . )

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe .
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In dem

schuldner gemachtenVorschlagszu einem

der Gemeinde Güteubach eingeschrieben sind , werden hien.it auf Grund des
Gesetzes vom 5 . Juni 1860 (Reg .Bl . S . 213) und des Gesetzes vom 28 . Januar
1874 (Ges.- u . B .Bl . S . 43) aufgefordert, die Erneuerung derselben bei dem

unterfertigten Gewähr - und Pfandgericht unter Beobachtung der im 8 20 der

Bollzugsverordnung vom 31 . Januar 1874 (Ges.- u . B .-Bl . S . 44) vorgeschrie¬
benen Formen nachzusuchen , falls sie noch Ansprüche auf das Fortbestehen dieser

Einträge zu haben glauben, und zwar bei Vermeidung des Rechtsnachtheils, daß
die innerhalb sechs Monaten nach dieser -Mahnung

nicht erneuerten Einträge werden gestrichen werden .
Dabei wird bekannt gegeben , daß ein Vcrzeichniß der in den Büchern der

hiesigen Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge auf
dem Gemeindehause zur Einsicht offen liegt.

Gütenbach, den 6 . Dezember 1891 .
Das Gewähr - und Pfandgericht . Der Bcreinigungskommiffär :

Esckle , Bürgermstr . _ Sckerzinger , Rathsckrbr.

BürgerlicheRechtspflege .

P 954. Gemeinde Gntenbach , Amtsgerichtsbezirk Triberg .

Oeffentliche Aufforderung
zur Ernenerung von Vorzugs - und Unterpfandsrechten welche in den

hiesigen Grund - und Unterpfandsbücher « eingetragen sind.
Alle diejenigen Gläuder , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - oder . . . . „

llntervsandsrechten länger als 30 Jahre in den Grund - u , Unterpfandsbüchern Zwangsverg eiche Vergleichstermin auf
" . . — - - - - < - - - - < " " - ^ ^ Samstag den 9 . Januar 1892,

Vormittags 9 Uhr ,
vor dem Großb . Amtsgerichte Hierselbst
— Zimmer Nr . 1 — anberaumt .

Heidelberg , den 9 . Dezember 1891 .
Braungart ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
P '959 . Nr . 9260 . St . Blasien .

Das Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Metzgers Johann Kaiser
von St . Blasien wurde nach erfolgter
Abhaltung des Schlußtermins heute
aufgehoben .

St . Blasien , den 5 . Dezember 1891 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Matt .
Bermögeasabsondernnze».

P988 . Nr . 19,357 . Mannheim .
Die Ehefrau des Karl Witz , Helene ,
geborne Leidner , in Ladenburg wurde
durch Urtheil der Civilkammer I V des
Großh . Landgerichts Mannheim vom
3 . Dezember 1891 für berechtigt erklärt,
ihr Vermögen von dem ihres Eheman¬
nes abzufondern,

Dies wird zur Kenntnisnahme der
Gläubiger andurch veröffentlicht .

Mannheim , den 5 . Dezember 1891 .
GericktsschreibereiGroßh . Landgerichts.

S cd u l z .
P .987 Nr 10,012. Mosbach .

Die Ehefrau des Bäckers Bernhard
Hai mann von Krautheim , Sofie , gcb.
Haas , hat durch Rechtsanwalt Spiegel
in Tauberbischofsheim bei diesseitigem
LandgerichteKlage gegen ihren genann¬
ten Ehemann erhoben mit dem Äntrng ,
sie für berechtigt zu erklären, ihr Ver¬
mögen von dem ihres Ehemannes ab-
zusondern-

Termin zur Verhandlung vor der II.
Civilkammer ist bestimmt auf

Samstag den 23. Januar 1892,
Vormittags 9 Uhr .

Dies wird hiermit zur Kenntnißnahme
der Gläubiger bekannt gemacht .

Mosbach , 5 . Dezember 1891 .
Gr . Landgericht . - Gerichtsschreibcrei

Neumann .
Erbeiuweisunz.

*

P '986,1 . Nr . 26 .678 . Waldshut .
Das Großh . Amtsgericht hier hat un¬
term Heutigen verfügt :

Der Gr . Fiskus bat die Einweisung
in Besitz u . Gewähr des Nachlasses der
am 27 . April 1890 verstorbenen Ehe¬
frau des vermißten Klemens Lang ,
Regina , geh. Werne von Schachen, be¬
antragt .

Diesem Anträge wird stattgegeben ,
wenn nicht binnen 3 Wochen Ein¬
sprache dagegen erhoben wird.

Waldshut , den 5 . Dezember 1891.
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts:

Mohr .
H »8delsreMercinträzc .

P 888 . Pforzheim . Zum Handels¬
register wurde eingetragen :

^ Zum Firmenregister :
1 . Band 1 >, O .Z . 1652 . Firma I .

Draffeck hier . Die Firma ist erloschen .
2. Band III , O .Z . 129 . Firma Joh .

Horr hier . Inhaber ist Bijouteriefabri -
kant Johann Horr hier.

3 . Band III , O . Z . 130 . Firma Gott¬
lieb Lutz hier. Inhaber ist Kreuzfabri¬
kant Gottlieb Lutz » wohnhaft in Dill -
Weißenstein.

4. Band HI . O .Z . 131 . Firma Os -
car Leicht. Inhaber ist Kettenfabrikant
Oscar Leicht hier.

5 . Band III , O .Z . 132 . Firma .J . G .
Notz hier. Inhaber ist Bilvuteriefabri -
kant Johann Georg Notz hier .

6 . Band III , O .Z . 133 . Firma F .
I . Roth hier. Inhaber ist Bijouterie¬
fabrikant Franz Joseph Roth hier .

7 . Band III , O .Z . 134. ,Firma Th

Nr . 62,396. Heidelberg . ! Georg Mürrle dahier. Inhaber ist
Konkursverfahren über das ! Äijouteriefabrikant Georg Mürrle da

Vermögen desJosefZahn , Landwirths ! hier . Nach dessen Ehevertrag mit Anna
und Krämer - in Waldwimmcrsbach, Emilie , gcb. Gtäßlc, vom 1 . Juli 1890
ist in Folge eines von dem Gemein-

Derselbe wird auf Anordnung d - z
Groj.h . Amtsgerichts hiersclbst auf

Freitag den 15 . Januar 1892,
. . , Vormittags 9 Uhr ,

ist die eheliche Gütergemeinschaft aus vor das Großb . Schöffengericht Adels¬
einen beiderseitigen Einwurf von je 50 ! heim zur Hauptverbandlnng geladen .

Bei unenlschuldigtemAusbleiben wirdMark beschränkt .
L . Zum Gesellschaftrregister :
1 Band 11 O .Z 882 . Firma Jos

Draffeck und Cie . dahier. Theilhader
der seit 15. Oktober 1891 dahier be¬
stehenden offenen Handelsgesellschaftsind
die Bijouteriefabrikanten Joseph Draffeck

derselbe auf Grund der nach 8 472 oer
St .P .O . von dem Königl . Bezirks¬
kommando zu Mosbach ausgestellten
E - klärung verurtheilt werden .

Adelsbeim, 2. Dezember 1891.
Raub ,

und Oscar Schwarz , beide hier wohn- Gecichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts,
bnst ^ Vorladung.

2. Band II O -Z 743 - Firma Ker- ! P ggtz . Sektion 111a Nr . 3392,1101 .
Eh ' t>°rlrag des ! Freiburg i . B . Nachdem gegen die

Thetlhabers Hermann Kerwand wer nachbenannten Militärpersonen -

Oeffentliche Zustellungen
P .931 -2 - Nr . 10,003 Karlsruhe .

In Sachen des Fcilenhauers Wilhelm
Gläsel in Mannheim , Klägers , Be¬
rufungsklägers , gegen seine Ehefrau ,
Josefine . geb. Kleinböck , z . Zt . in
Amerika, Beklagte, Berufungsbeklaqte,
wegen Ehescheidung , hat der Kläger
gegen das Urtheil des Großh . Landge¬
richts Mannheim — Civilkammer II —
vom 14 . Oktober 1891. Nr . 16,820 , die
Berufung mit dem Anträge eingelegt ,
das landgerichtlicheUrtheil dahin abzu-
ändern , daß die zwischen den Streit -
theilcn geschloffene Ehe wegen harter
Mißhandlung unc> grober Verunglim¬
pfung des Klägers durch die Beklagte
unter Verfüllung der letzteren in die
Kosten beider Rechtszüge für aufgelöst
erklärt werde , und ladet die Beklagte
zur mündlichen Verhandlung über die
Berufung in die am
Dienstag den 23 . Februar 1892,

Vormittags 9 Uhr ,
beginnende öffentliche Gerichtssitzungdes
II . Civilsenats des Großb . Oberlandes¬
gerichts zu Karlsruhe mit der Auffor¬
derung, sich in dem Termin durch einen
bei diesem Gerichtshof zuaelaffenen
Rechtsanwalt vertreten zu lasten.

Dieser Auszug der Berufunasbe -
schwerde wird zum Zwecke der öffent¬
lichen Zustellung bekannt gemacht .

Karlsruhe , den 4 . Dezember 1891 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Oberlandesgerichts :
vr . Bischer .

P .985 .1 . Nr . 45,657. Pforzheim .
Eduard Bausch , Kaufmann in Brö¬
tzingen , vertreten durch Rechtsagent
August Eisenhut in Pforzheim , klagt
gegen den Jakob Pfisterer jg . , Gold-
arkciter von Brötzingen, z . Zt . an un¬
bekannten Orten abwesend , aus Kauf
eines Anzuges vom 28 . November 1890,
mit dem Anträge auf Verurtheilung
zur Zahlung von 50 Mark nebst 6 °/»
Zins vom Zustellungstage der Klage
und Tragung der Kosten des Rechts¬
streits sowie des Arrestverfahrens und
ladet de« Beklagten zur mündlichen Ver¬
handlung des Rechtsstreits vor das Gr .
Amtsgericht Pforzheim auf

Freitag den 22 . Januar 1392,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der
gemacht .

Pforzheim , den 5 . Dezember 1891 .
Der GerichtsschreiberGr .AmtsgerichtS:

Feuerstein .
P 890 2. Nr . 9895 - Mosbach .

DieSpar - und Waisenkasse Hard -
heim hat durch ihren Vertreter , Herrn
Rechtsanwalt Barth in Mosbach , gegen
den z . Zt . an unbekannten Orten ab¬
wesenden Landwirth Josef Eltwanger
von Oberurudorf bei diesseitigem Land¬
gerichte Klage erhoben mit dem Antrag »
den Beklagten kostenfällig zur Zahlung
von 10,500 Mark nebst 4'/, »/, Zins
hieraus vom 15. Januar 1891 an zu
verurtheile».

Termin zur Verhandlung des Rechts

P984 -1 . Nr 34,204 - Freiburg .
Der Maurer Wilhelm Kopfmann in
Freiburg -Haslach, vertretendurchReckts-
agent C . Kuhn dahier, klagt gegen den
Jakob Ulrich , Akkordant von Freiburg -
Haslach. zur Zeit an unbekanntenOrten ,
aus rückständigem Micthzins für die
Zeit vom 1 . August bis 1 . Dezember
1891, mit dem Anträge auf Verurthei-
lung des Beklagten zur Zahlung von
200 Mark , nebst 5 '

° Zins vom Tage
der Klagzustellung an und ladet den
Beklagten zur mündlichen Verhandlung
des Rechtsstreits vor das Großh . Amts¬
gericht zu Freiburg auf
Donnerstag den 4 . Februar 1892 ,

Vormittags 9 Uhr ,
Zimmer Nr - 4.

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Freiburg i . B , 4 . Dezember 1891 .
Dirrler ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
P -918 .2- Nr . 13,752 . Konstanz .

Der Restaurateur Jerome Friedrich
Bechtle in New- Aork , vertreten durch
seinen Generalbevollmächtigten, Bankier
Th . Äreusing in Osnabrück, dieser ver¬
treten durch die Rechtsanwälte Groß -
kopff und Finkenstädt in Osnabrück, Kl ,
klagt gegen den früheren Notar Gust.
GeorgeWslfram , früher in New-Aork ,
jetzt unbekannten Aufenthalts , Bekl ,
aus Auftragsverhältniß bezw. Unter¬
schlagung mit dem Anträge , den Be¬
klagten durch vorläufig vollstreckbares
Urtheil zur Zahlung von 300 Mark
nebst 6 °/o Zinsen seit 1 . Januar 1883
unter Kostenfolge zu verurtheilen und
ladet den Beklagten zur mündlichen
Verhandlung des Rechtsstreits vor das
Großh . Amtsgericht zu Konstanz auf

Samstag den R>. Januar 1892 ,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zweckeder öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Konstanz, den 3 . Dezember 1891 .
GerichtsschreiberGroßh Amtsgerichts :

A . Burger .
Koulursvrrfahreu .

P .982 . Nr - 25,708. Bruchsal .
In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Gottlieb Kraft , Gold¬
arbeiters in Bruchsal , ist zur Ab¬
nahme der Schlußrechnung des Verwal-

bekannt trrs . zur Erhebung von Einwendungen
! gegen das Schlußverzeichnißder bei der
Vertheilung zu berücksichtigenden For¬
derungen und zur Beschlußfassung der
Gläubiger über die nicht verwertbaren
Vermögensstücke der Schlußtermin auf

Donnerstag 31 . Dezember 1891,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht Hieselbst ,
Zimmer Nr . 4, bestimmt .

Bruchsal, den 9. Dezember 1891.
Rifs - l ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
P -981 . Nr . 34,341 . Fr ei bürg .

In dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Buchbinders Franz
Morat in Freiburg ist zur Ab¬
nahme der Schlußrechnung des Vermal-

mit Christine Hacker , geb . Bach , vom
17 . Oktober 1891 , wonach die eheliche
Gütergemeinschaft auf einen beiderseiti¬
gen Einwurf von je 100 M . beschränkt ist .

3 Band II O Z 883 Firma Kunz¬
mann und Stanger hier , Theilhader
der seit 1 August 1888 dahier bestehen¬
den , zum Betrieb der Bijouteriefabrika¬
tion errichteten offenen Handelsgesell¬
schaft sind die Bijoutiers Carl Kunz¬
mann und Georg Stanger , beide hier
wohnhaft.

4 . Band II O Z - 884 . Firma Schön -
thaler und Sickinger hier , I Heilbäder
der seit 1 . August 1887 dahier bestehenden
zum Betriebe der Bijouteriefabrikation
errichteten offenen Handelsgesellschaft
sind Graveur Friedrich Schönthaler ,
hier wohnhaft, und Bijoutier Germann
Sickinger , wohnhaft in Dill - Weißen¬
stein. Nach dem Ehevertrag des Letz
teren vom 26 . Juli 1879 mit Emma ,
geb. Wittenauer , ist die eheliche Güter¬
gemeinschaft auf einen beiderseitigen
Einwurf von je 25 M . beschränkt .

5- Band 1l O Z - 885 - Firma Schö-
nin,er und Burghard hier . Theilhader
der seit 1 . Juni 1888 dahier bestehenden
zum Betriebe der Bijouteriefabrikation
errichteten offenen Handelsgesellschaft
sind die Bijoutiers Friedrich Schöninger
und Wilhelm Burghard , beide hier
wohnhaft.

Nach dem Ehevertrage des Elfteren
vom 2. August 1888 mit Emma , geb.
Bellmer , ist die eheliche Gütergemein¬
schaft auf einen beiderseitigen Einwurf
von je 30 M . beschränkt .

Pforzheim , den 1 . Dezember 1891 .
Großh . bad . Amtsgericht,

vr . Lautier .

streits vor der II - Civilkammer des Gr . ters , zur Erhebung von Einwendungen
Landgerichts Mosbach ist bestimmt auf gegen daS Schlußverzeichnißder bei der

Samstag den 27 . Februar 1892, Vertheilung zu berücksichtigenden For -
Vormittags 9 Uhr , ' derungen und zur Beschlußfassung der

wozu Klägerin den Beklagten mit der ! Gläubiger über die nicht verwerthbaren
Aufforderung ladet, sich durch einen bei i Bermögensstücke der Schlußtermin auf
diesseitigem Landgerichte zuaelaffenen ! Dienstag den 5 . Januar 1892,
Rechtsanwalt vertreten zu lassen . Vormittags 11 Uhr ,

Dies wird zum Zweck der öffentlichen ! vor dem Großh . Amtsgericht Hierselbst,
Zustellung hiermit bekannt gemacht . ! Zimmer 81 , bestimmt . >

Mosbach , 3. Dezember 1891 . ' Freibuxg, den 8. Dezember 1891.
GerichtsschreibereiGroßh . Landgerichts. Dirrler . ^

Neuman » . - Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts. !

P 943 . Nr . 8369 70 . Ettlingen .
In das diesseitige Handelsregister wurde
unterm Heutigen eingetragen :

Zu Ord .Z . 49 des Gescllschaftsregi-
sters : Firma Metallwaarenfabrik
Ettlingen . Die Gesellschaft hat sich
unterm 12. November d . I . aufgelöst .
Die Liquidation wurde unter den Ge¬
sellschaftern selbst vorgenommen.

Unter O .Z . 172 des Firmenregisters
die Firma : Metallwaarenfabrik
Ettlingen in Ettlingen . Inhaber
derselben ist Kaufmann Friedrich Lorch
in Karlsruhe .

Ettlingen , den 7 . Dezember 1891.
Großh - bad - Amtsgericht.

R i b st e i n.
Strafrechtspflege.

Ladungen .
P .820 .3 . Nr . 18 .072 . Karlsruhe .

Der am 2. Februar 1862 zu Gerlachs-
heim geborene , zuletzt hier wohnhafte
Kaufmann Johann Lenhardt wird
beschuldigt , als beurlaubter Reservist
ohne Erlaubniß ausgewandert zu sein ,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
deS Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts hierselbst auf

Samstag den 30 . Januar 1892 ,
Vormittags 8 Uhr ,

vor das Großh . SchöffengerichtKarls¬
ruhe zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Kgl . Be-

Rauschr hier. Inhaber ist Ketten abri - mkskommando zu Achern ausgestellten

kant Theodor Rausche hier. Erklärung verurtheilt >mrden

8 . Band III , O .Z . 135 . Firma Georg Karlsruhe , den 26 . November 1891.

Schüler hier. Inhaber ist Chalons - ^ - . . ° l^
fabrikant Georg Schüler hier. Genchlsschrnber des Gr . Amtsgerichts.

9 . Band HI , O .Z . 136 . Firma Au- P .836 3 . Nr - 9407 Ad - lsheim .
gust Lutz hier. Inhaber ist Bijouterie- l Der am 5 . Mai 1860 zu Hüngheim ge-

fabrikant August Lutz hier . Nach dessen ! borene und zuletzt dort wohnhafte Land-

Ehevertrag mit Magdalene , geborene , wirth Pius Keilbach wird beschuldigt ,
Bauer , vom 26 . Januar 1881 ist die als Wehrmann der Landwehr I Auf¬
eheliche GüteMmeinschaft auf einen ! gebots ohne Erlaubnist ausgewandert
beiderseitigen Einwurf von je 50 Mk . ! zu sein,
beschränkt . I Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3

10. Baud m , Ord .Z . 137. Firma ! des St .G .M

oen Tambour Arnold Karl H a'as
aus Uverdon (Schweiz), heimath -
berechtigi in Plochingen, Oberamt
Eßlingen , Württemberg ,

2 denMusketierKarlAugustTrom -
bowsky aus Würben , Kreis
Groktkau, Schlesien,

Beide vom 5 . Bad . Infanterie -Regi¬
ment Nr . 113,

3. den Musketier Hermann Friedrich
Vogler aus Bettenhausen, Kreis
Kassel ,

4 . den Musketier Lader Michel aus
Markdorf , A . Ueberlingen, Baden.

Beide vom 6 Bad . Infanterie -Regi¬
ment Kaiser Friedrich V1 Nr . 114,

5 . den Ersatzreservisten Otto Karl
Schnitze aus Wotziger - Mühle ,
Kreis Teltow , Preußen ,

6 . den ErsatzreservistenJosef Bleile
aus Krozingen , Amt Staufen ,
Baden ,

7 . den Gefreiten der ReserveJohan¬
nes Jcheber aus Sora bei Wils -
druffÄmtshauptmannsch .Meißen ,
Sachsen ,

8 . den Rekruten Josef Münchbach
aus Zell a . H . , Amt T ffenburg ,
Baden ,

S. den Rekruten Albert Santo aus
Ettenheim, Baden .

10. den Rekruten Alfred Lang ans
Vellingen, AmtMüllheim , Baden,

11 den Rekruten Bartlin Gressel
aus Hausen , Amt Schopfheim,
Baden ,

12. den Rekruten Peter Brunner aus
Rohr » Amt Waldshut , Baden ,

13. den Rekruten Aurelius Debelv
aus Cernier, Kanton Neuenburg,
naturalisirt in Baden ,

14 . de» Rekruten Raphael Mogg
aus Stetten,Amt Meßkirch,Baden,

15 . den Rekruten Emil Weiß aus
Chaux de Fonds , heimathsberech -
tigt in Siensbach , Amt Waldkirch ,
Baden ,

16 den Rekruten Engelhard Maurer
ausGundclfingen . A .Freiburgi B ,

17 - den Rekruten Daniel Emil Rudy
aus Bettingen , Schweiz, heimath-
berechtigl in Weingarten , Bezirks¬
amt Germersheim , Pfalz ,

aä 5— 17 aus dem Landwehrbezirk
Lörrach ,

der förmliche Desertionsprozeß heute
eröffnet wurde, werden dieselben zu dem
auf :

Freitag den 1 . April 1892 ,
Vormittags 10 Uhr ,

in das hiesige Militärgerichtslokäl (Rem-
Partkaserne) anberaumten Schlußtermin
unter derVerwarnung hiemit vorgeladen,
daß sie im Falle ihres Ausbleibens nach
Schluß der Untersuchungiueonlum»cj»w
für fahnenflüchtig erklärt und zu einer
Geldstrafe von 150 - 3000 Mark vcrur-
theilt werden.

Freiburg i . B . , 8 . Dezember 1891.
Königl . Gericht der 29 . Division.

KriegsgerichtlichesErkenutniß.
P .965 . Section lila Nr . 3732/1093

Freiburg i- B Die nachbenanntcn
Militärpersonen , nämlich :

1 Musketier Albert Jost aus Tie¬
fenbronn, Amt Pforzheim,

2- MusketierHermann Frei tag aus
Stetten , Amt Lörrach ,

Beide vom 6 . Bad . Jnfanterieregmt .
Kaiser Friedrich III . Nr . 114,

3 . der DisvositionsurlauberRaimund
Maier aus Vierthäler, Amt Neu¬
stadt i . Schw . aus dem Lqndwehr -
bezirk Donaueschingen,

sind durch das kriegsgerichtliche Erkennt-
niß vom 30 . November, bestätigt am »-
Dezember er .» in contumaciam für fab-
nenflüchtig erklärt und zu Geldstrafe»
von 160, rc. Jost von 1000 Mark ver¬
urtheilt worden.

Freiburg , den 8 . Dezember 18B1 .
Königl . Gericht der 29 . Division.

Druck und Verlag der G. Braun ' schrn Hofbuchdruckere ^.
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